
 

  

S 15 SO 237/14

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Schleswig-Holstein
Sozialgericht Schleswig-Holsteinisches

Landessozialgericht
Sachgebiet Sozialhilfe
Abteilung 9
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Abgrenzung, Beigeladener, Beschwer, EU-

Ausländer, Kenntnisgrundsatz,
Krankenhausbehandlungskosten,
Nothelferanspruch, pro rata temporis,
Schuldbeitritt, Sozialhilferechtliches
Dreiecksverhältnis

Leitsätze 1. Zum Anspruch auf Übernahme von
Krankenhausbehandlungskosten im
Rahmen der Hilfe zur Gesundheit bei EU-
Ausländern.

2. Der im Verfahren zwischen der um
Übernahme der
Krankenhausbehandlungskosten
nachsuchenden Person und dem
Sozialhilfeträger notwendig beigeladene
Krankenhausträger ist durch ein
klagabweisendes Urteil nicht selbst
beschwert.

3. Bei der Abgrenzung von
Nothelferanspruch (§ 25 SGB XII) und
originärem Sozialhilfeanspruch und der
insoweit vorzunehmenden Aufteilung der
DRG-Fallpauschale pro rata temporis ist
der Tag der Kenntniserlangung insgesamt
dem Sozialhilfeanspruch zuzurechnen.

4. Maßgeblich für die Aufteilung pro rata
temporis ist die tatsächliche Zahl der
Belegtage einschließlich des
Entlassungstags.

Normen: SGB V § 109, SGB V § 39 Abs. 1
S. 2, SGB XII § 18 Abs. 1, SGB XII § 23
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Abs. 1 S. 1, SGB XII § 23 Abs. 3, SGB XII §
48 S. 1, SGB XII § 52 Abs. 3 S. 1, SGG §
141, SGG § 75 Abs. 2

Suchworte: Abgrenzung, Beigeladener,
Beschwer, EU-Ausländer,
Kenntnisgrundsatz,
Krankenhausbehandlungskosten,
Nothelferanspruch, pro rata temporis,
Schuldbeitritt, Sozialhilferechtliches
Dreiecksverhältnis

Normenkette SGB V § 109, SGB V § 39 Abs. 1 S. 2, SGB
XII § 18 Abs. 1, SGB XII § 23 Abs. 1 S. 1,
SGB XII § 23 Abs. 3, SGB XII § 48 S. 1, SGB
XII § 52 Abs. 3 S. 1, SGG § 141, SGG § 75
Abs. 2

1. Instanz

Aktenzeichen S 15 SO 237/14
Datum 21.03.2018

2. Instanz

Aktenzeichen L 9 SO 58/18
Datum 15.06.2022

3. Instanz

Datum -

Auf die Berufung des KlÃ¤gers werden das Urteil des Sozialgerichts Itzehoe vom 21.
MÃ¤rz 2018 und der Bescheid der Stadt Elmshorn vom 16. April 2014 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides des Beklagten vom 11. September 2014 geÃ¤ndert.

Der Beklagte wird dazu verurteilt, die Kosten des KlÃ¤gers fÃ¼r dessen Behandlung
im Krankenhaus der Beigeladenen zwischen dem 10. September 2013 und dem 14.
November 2013 in HÃ¶he von insgesamt 92.701,07 EUR zu Ã¼bernehmen.

Die weitergehende Berufung des KlÃ¤gers wird zurÃ¼ckgewiesen. Die Berufung der
Beigeladenen wird verworfen.

Der Beklagte hat dem KlÃ¤ger 9/10 seiner notwendigen auÃ�ergerichtlichen Kosten
fÃ¼r beide RechtszÃ¼ge zu erstatten. Im Ã�brigen sind auÃ�ergerichtliche Kosten
nicht zu erstatten. 

Die Revision wird zugelassen.
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Tatbestand:

Die Beteiligten streiten darÃ¼ber, ob der KlÃ¤ger gegen den Beklagten einen
Anspruch auf Ã�bernahme von Krankenhausbehandlungskosten in HÃ¶he von
101.128,44 EUR wegen eines stationÃ¤ren Krankenhausaufenthalts hat.

Der 1989 geborene KlÃ¤ger ist litauischer StaatsangehÃ¶riger. Er wurde am 4.
September 2013 nachts gegen 2.15 Uhr von einem aus P (D) kommenden und in
Richtung H fahrenden GÃ¼terzug erfasst und 3 km weit mitgeschleift, als er in E die
Bahngleise Ã¼berquerte. Durch die Kollision zog sich der KlÃ¤ger schwere
Verletzungen am Brustkorb, am Bein und am Unterleib zu. Der KlÃ¤ger wurde vom
Rettungsdienst im Gleisbett im Bereich B StraÃ�e in E geborgen, von dort aus mit
Rettungswagen in die Klinik A, ein Krankenhaus der Beigeladenen, verbracht und in
den Morgenstunden des 4. September 2013 notfallmÃ¤Ã�ig aufgenommen. Hier
wurde der KlÃ¤ger zunÃ¤chst bis zum 14. November 2013 intensivmedizinisch
behandelt und danach in die A Klinik G verlegt. Die vollstationÃ¤re
Krankenhausbehandlung in jener Klinik dauerte bis zum 20. Dezember 2013. Dann
holte seine Familie den KlÃ¤ger dort im Krankenhaus ab und verbrachte ihn mit
einem privat organisierten Krankentransport nach L.

Am 10. September 2013 hatte die A Klinik A die Krankenhauskosten unter Hinweis
auf Â§ 25 Sozialgesetzbuch ZwÃ¶lftes Buch (SGB XII) zwecks Fristwahrung beim
Grundsicherungs- und Sozialamt der Stadt H angemeldet. Nachdem diese ihre
ZustÃ¤ndigkeit verneint hatte, erfolgte am 23. September 2013 eine erneute
Anmeldung bei der Stadt E. Der KlÃ¤ger sei aufgrund seiner schweren Verletzungen
nach wie vor nicht kontaktierbar.

Das Amtsgericht Hamburg-Altona hatte den Berufsbetreuer F am 12. September
2013 zum Betreuer des KlÃ¤gers bestellt und den wahrzunehmenden Aufgabenkreis
beschrieben als 

die Sorge fÃ¼r die Gesundheit des Betroffenen, 
die Aufenthaltsbestimmung im Rahmen der Gesundheitssorge,
die VermÃ¶genssorge,
Angelegenheiten der Kurzzeitpflege,
Interessenvertretung gegenÃ¼ber Ã�mtern, BehÃ¶rden,
SozialleistungstrÃ¤gern.

Unter dem Datum vom 20. September 2013 stellte der Betreuer des KlÃ¤gers bei
der Stadt E formlos den Antrag, die Krankenbehandlungskosten fÃ¼r den KlÃ¤ger
ab dem 4. September 2013 zu Ã¼bernehmen. Er fÃ¼hrte aus, dass der KlÃ¤ger
zum Zeitpunkt seines Unfalls keiner BeschÃ¤ftigung nachgegangen sei, keine
abgeschlossene Ausbildung gehabt und von der finanziellen UnterstÃ¼tzung seiner
Mutter gelebt habe. Diese habe ihm eine Reise in die N finanziert. Auf dem
RÃ¼ckweg von dieser Reise sei er im Bahnhof E verunfallt. Ihm â�� dem Betreuer
â�� sei nicht bekannt, dass der KlÃ¤ger krankenversichert sei. Im Krankenhaus
habe er aber erfahren, dass die Mutter des KlÃ¤gers sich zwischenzeitlich um einen
Behandlungskosten abdeckenden Krankenversicherungsschutz bemÃ¼ht habe.
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Mit Schreiben vom 21. November 2013 stellte die Beigeladene dem KlÃ¤ger fÃ¼r
die Krankenhausbehandlung zwischen dem 4. September und dem 14. November
2013 einen Gesamtbetrag von 101.128,44 EUR in Rechnung. Wegen der
Einzelheiten wird auf Bl. 65 f. der Gerichtsakte Bezug genommen.

Mit Bescheid vom 16. April 2014 lehnte die Stadt E den Antrag des KlÃ¤gers auf
Ã�bernahme von Krankenbehandlungskosten fÃ¼r den Zeitraum ab dem
4.Â September 2013 ab. Zur BegrÃ¼ndung der Ablehnung verwies sie auf
bestehende Zweifel an der HilfebedÃ¼rftigkeit des KlÃ¤gers. Der Betreuer habe die
HilfebedÃ¼rftigkeit als Grundvoraussetzung fÃ¼r die Leistungsberechtigung
gemÃ¤Ã� Â§ 19 SGBÂ XII nicht zweifelsfrei dargelegt. Die mit Schreiben vom 24.
September und 13. November 2013 verwaltungsseitig geforderten Angaben und
Nachweise Ã¼ber das tatsÃ¤chliche Bestehen der HilfebedÃ¼rftigkeit habe der
Betreuer des KlÃ¤gers nur unzureichend beigebracht. Nach dessen Darlegungen
habe dies zunÃ¤chst am Komazustand des KlÃ¤gers und anschlieÃ�end an einer
wegen der Sprachbarriere gescheiterten Kommunikation mit ihm gelegen. Da sich
der KlÃ¤ger nunmehr wieder in L aufhalte, sei nicht wahrscheinlich, dass es noch
zur Vorlage von Nachweisen Ã¼ber die bisher gemachten Angaben hinaus kommen
werde. Beim gegenwÃ¤rtigen Sachstand sei der Antrag abzulehnen.

Gegen diesen Bescheid legte der Betreuer des KlÃ¤gers am 24. Mai 2014
Widerspruch ein, ohne diesen inhaltlich zu begrÃ¼nden. 

Mit Widerspruchsbescheid vom 11. September 2014 wies der Beklagte den
Widerspruch aus den GrÃ¼nden des angefochtenen Bescheids als unbegrÃ¼ndet
zurÃ¼ck. ErgÃ¤nzend und vertiefend fÃ¼hrte er aus: GemÃ¤Ã� Â§ 2 SGB XII erhalte
derjenige keine Sozialhilfe, der sich vor allem durch Einsatz seiner Arbeitskraft,
seines Einkommens und seines VermÃ¶gens selbst helfen kÃ¶nne oder die
erforderliche Leistung von anderen, insbesondere von AngehÃ¶rigen oder von
TrÃ¤gern anderer Sozialleistungen, erhalte. Nach MaÃ�gabe des Â§ 19 Abs. 3 SGB
XII i.V.m. Â§ 48 SGB XII seien Hilfen zur Krankheit zu leisten, soweit dem
Leistungsberechtigten die Aufbringung der Mittel aus Einkommen und VermÃ¶gen
nach den Vorschriften des Elften Kapitels des SGB XII nicht zuzumuten sei. Seine
Leistungsverpflichtung hÃ¤nge von der HilfebedÃ¼rftigkeit des KlÃ¤gers ab. Sei
eine Person dem SozialleistungstrÃ¤ger unbekannt, mÃ¼sse diese den Nachweis
der HilfebedÃ¼rftigkeit fÃ¼hren. Der KlÃ¤ger habe einen Anspruch nach Â§Â§ 47 ff.
SGB XII geltend gemacht und habe deshalb auch die Leistungsvoraussetzungen
darzulegen. Dem Grunde nach komme zwar der geltend gemachte Hilfeanspruch
fÃ¼r den Zeitraum der vollstationÃ¤ren Krankenhausaufnahme in Betracht.
Allerdings sei die HilfebedÃ¼rftigkeit schon hinsichtlich des zwischenzeitlich
eingetretenen Krankenversicherungsschutzes zweifelhaft. Es sei bereits jegliche
Darlegung ausgeblieben, ob eine Krankenversicherung nicht voraussichtlich zum
18. November 2013 (zumindest teilweise) leistungsverpflichtet sein kÃ¶nne. Hierzu
sei schlicht gar nichts vorgetragen. Zudem gebe es keinen Nachweis dafÃ¼r, dass
der KlÃ¤ger Ã¼ber keine eigenen Mittel verfÃ¼ge, um seiner HilfebedÃ¼rftigkeit
begegnen zu kÃ¶nnen. Seine Mutter habe ihm zum Zeitpunkt des Unfallereignisses
tatsÃ¤chlich Unterhalt gewÃ¤hrt, seine Urlaubsreise und den RÃ¼cktransport nach
L bezahlt. Auch sei eine nach l Recht bestehende Unterhaltsverpflichtung der
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Mutter, vergleichbar dem in Deutschland geltenden Â§ 1609 Nr. 4 BÃ¼rgerliches
Gesetzbuch (BGB), nicht auszuschlieÃ�en, so dass hierdurch nicht nur die freiwillige
MÃ¶glichkeit der UnterstÃ¼tzung durch Dritte, sondern das durchsetzbare Recht
auf UnterstÃ¼tzung durch Unterhaltsverpflichtete in Betracht komme. Der
vorliegende Antrag sei hinsichtlich der Darlegung der HilfebedÃ¼rftigkeit weiterhin
als nicht schlÃ¼ssig anzusehen. Da sich der KlÃ¤ger nunmehr wieder in L aufhalte,
sei nicht damit zu rechnen, dass sich dadurch die Kommunikation verbessern werde
und nunmehr die Vorlage von Nachweisen wahrscheinlicher geworden sei. Die
erforderlichen BemÃ¼hungen des SozialhilfetrÃ¤gers i.S. der Â§Â§ 20, 21 Zehntes
Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) zur VervollstÃ¤ndigung des Sozialhilfeantrags des
KlÃ¤gers seien jeweils rechtzeitig und umfassend erfolgt. Dass diese hinsichtlich der
Feststellung einer HilfebedÃ¼rftigkeit nicht erfolgreich gewesen seien, gehe nicht
zu Lasten des SozialhilfetrÃ¤gers. Die erforderliche, tatsÃ¤chliche
NachweisfÃ¼hrung falle in die RechtssphÃ¤re des KlÃ¤gers. In Ermangelung der
ErfÃ¼llung der Voraussetzungen des Â§ 19 Abs. 3 SGB XII i.V.m. Â§ 48 SGB XII
kÃ¶nne ein Leistungsanspruch auf dieser Grundlage nicht bestehen.

Gegen den Bescheid vom 16. April 2014 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom
11. September 2014 hat der KlÃ¤ger am 13. Oktober 2014 Klage zunÃ¤chst beim
Sozialgericht Hamburg (dortiges Az.: S 28 SO 546/14) erhoben, das den Rechtsstreit
mit Beschluss vom 3. November 2014 an das Sozialgericht Itzehoe verwiesen hat.

Zur BegrÃ¼ndung hat der KlÃ¤ger geltend gemacht, die Ã�bernahme der
Krankenhausbehandlungskosten in HÃ¶he von noch 101.128,44 EUR aus
Sozialhilfemitteln beanspruchen zu kÃ¶nnen, die fÃ¼r die Behandlung im A
Klinikum A an die Beigeladene zu zahlen seien. Nach der Bescheinigung Nr. 8 der
Kaunasser Gebietskrankenkasse Ã¼ber einen fÃ¼r den KlÃ¤ger bestehenden
Krankenversicherungsschutz ab dem 18. November 2013 habe die AOK
Rheinland/Hamburg am 31. MÃ¤rz 2015 die in der A Klinik G angefallenen Kosten
ausgeglichen. Insoweit sei der Rechtsstreit erledigt.

Der KlÃ¤ger hat beantragt,

den Bescheid der Stadt E vom 16. April 2014 in Gestalt des Widerspruchsbescheids
des Beklagten vom 11. September 2014 aufzuheben und den Beklagten zu
verurteilen, ihm â�� dem KlÃ¤ger â�� 101.128,44 EUR wegen der Kosten seiner
Krankenbehandlung in der A Klinik A der Beigeladenen aus Mitteln der Sozialhilfe zu
bewilligen und diesen Betrag an die Beigeladene auszuzahlen.

Der Beklagte hat beantragt,

Â Â Â Â Â Â Â  die Klage abzuweisen.

Er hat zur BegrÃ¼ndung auf seinen Widerspruchsbescheid Bezug genommen und
darauf hingewiesen, dass ein Rechtsstreit beim Sozialgericht Hamburg (Az.: S 7 SO
529/14) wegen einer gegenÃ¼ber der Beigeladenen ergangenen
Ablehnungsentscheidung im Hinblick auf einen Nothelferanspruch (Â§ 25 SGB XII) in
dieser Sache anhÃ¤ngig sei, der ruhend gestellt sei.
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Die mit Beschluss vom 16. MÃ¤rz 2018 beigeladene A Kliniken H hat keinen Antrag
gestellt. 

Mit Urteil vom 21. MÃ¤rz 2018 hat das Sozialgericht Itzehoe die Klage abgewiesen.
Zur BegrÃ¼ndung hat es ausgefÃ¼hrt, die angefochtenen Bescheide seien
rechtmÃ¤Ã�ig. Der Beklagte habe zu Recht keine Leistungen zur
Krankenbehandlung des KlÃ¤gers in der Klinik der Beigeladenen erbracht und ihn
nicht von den ihm seitens der Beigeladenen in Rechnung gestellten
Krankenhausbehandlungskosten freigestellt. Auf Grundlage der Â§Â§ 19 Abs. 3, 48
SGB XII wÃ¼rden Hilfen zur Krankheit geleistet, soweit den Leistungsberechtigten
die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und VermÃ¶gen nach den
Vorschriften des Elften Kapitels des SGB XII nicht zuzumuten sei. Nach dem
Gesamtergebnis des Verfahrens sei die Kammer davon Ã¼berzeugt, dass der
Beklagte materiell-rechtlich zutreffend entschieden habe. Sie folge vollumfÃ¤nglich
der BegrÃ¼ndung des Widerspruchsbescheids des Beklagten und sehe von einer
weiteren (inhaltsgleichen) Darstellung der EntscheidungsgrÃ¼nde ab. ErgÃ¤nzend
und vertiefend sei auszufÃ¼hren, dass es auch die klÃ¤gerseitig beigebrachten
weiteren Nachweise nicht gestatteten, die HilfebedÃ¼rftigkeit des KlÃ¤gers i.S. des
SGB XII zweifelsfrei feststellen zu kÃ¶nnen. HilfebedÃ¼rftigkeit sei ein
sozialrechtlicher Begriff, der die LebensverhÃ¤ltnisse von Personen kennzeichne,
die aufgrund ihrer finanziellen Notsituation berechtigt seien. Es gelte, den
Nachranggrundsatz der Sozialhilfe gemÃ¤Ã� Â§ 2 SGB XII zu beachten. Im Hinblick
darauf bestÃ¼nden Zweifel, ob der KlÃ¤ger die beanspruchte Sozialhilfe nicht habe
vermeiden oder zumindest doch in deren Umfang habe vermindern kÃ¶nnen. Das
Vorbringen des KlÃ¤gers lege nahe, dass er seine unfallbedingte
HilfebedÃ¼rftigkeit mit der zur Inanspruchnahme von Sozialhilfe berechtigenden
HilfebedÃ¼rftigkeit gleichgesetzt habe. Zweifel an der HilfebedÃ¼rftigkeit
ergÃ¤ben sich jedoch aus der UnvollstÃ¤ndigkeit der klÃ¤gerseitigen Angaben
Ã¼ber Einkommen oder VermÃ¶gen des KlÃ¤gers bzw. Einkommen oder
VermÃ¶gen seiner ihm seinerzeit Unterhalt leistenden Mutter. Der KlÃ¤ger bzw.
dessen Betreuer hÃ¤tten die Angaben auf die verwaltungsseitigen Anforderungen
hin nicht prÃ¼ffÃ¤hig vervollstÃ¤ndigt. Der KlÃ¤ger habe auch nicht
nachvollziehbar ausgefÃ¼hrt, warum der â��nachtrÃ¤glicheâ��
Krankenversicherungsschutz erst am 18. November 2013 eingesetzt habe. Angaben
hinsichtlich fehlender Eigenmittel seien widersprÃ¼chlich und lÃ¼ckenhaft. Sie
seien zur PrÃ¼fung der Leistungsberechtigung weder nachvollziehbar noch
geeignet gewesen. Nach ihrem Ã¤uÃ�eren Erscheinungsbild seien die Angaben
kaum mehr als vorlÃ¤ufige Telefonnotizen, die der Betreuer des KlÃ¤gers in keinen
nachvollziehbaren Sachzusammenhang gestellt habe. Dagegen sei das
Verwaltungshandeln des Beklagten nicht zu beanstanden: Dem Betreuer des
KlÃ¤gers seien klare Fragen gestellt worden, die dieser als Berufsbetreuer klar,
eindeutig und unmissverstÃ¤ndlich hÃ¤tte beantworten kÃ¶nnen. Das Handeln des
Betreuers mÃ¼sse der KlÃ¤ger gegen sich gelten lassen. Wegen der Einzelheiten
wird auf die UrteilsgrÃ¼nde (Bl. 84 ff. der Gerichtsakte) Bezug genommen.

Gegen das ihnen am 20. August 2018 bzw. am 17. August 2018 zugestellte Urteil
haben der KlÃ¤ger am 7. September 2018 und die Beigeladene am 14. September
2014 jeweils Berufung beim Schleswig-Holsteinischen Landessozialgericht
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eingelegt.

Zur BegrÃ¼ndung seiner Berufung vertieft der KlÃ¤ger sein bisheriges Vorbringen.
Er habe sich seinerzeit auf der Durchreise von den N, wo er erfolglos Arbeit gesucht
habe, nach D befunden, wo er ebenfalls Arbeit habe suchen wollen. Auf der Fahrt
habe das Auto den Geist aufgegeben; er sei enttÃ¤uscht gewesen und habe sich
betrunken. An das Unfallgeschehen habe er keine Erinnerung mehr. Er sei jedoch
mittellos gewesen und nicht in der Lage, die Krankenhausbehandlungskosten zu
tragen. Auch seine Mutter sei dazu nicht in der Lage gewesen. Sie habe fÃ¼r seinen
RÃ¼cktransport nach L einen Kredit in HÃ¶he von ca. 5.000,00 EUR aufnehmen
mÃ¼ssen, um das benÃ¶tigte Fahrzeug zu kaufen. Seine Mutter sei im Ã�brigen
aber auch nicht zur Unterhaltsleistung verpflichtet, weil die Unterhaltspflicht nach l
Recht mit dem vollendeten 24. Lebensjahr ende. Es sei Sache des Beklagten
gewesen, die entscheidungserheblichen Tatsachen zu ermitteln.

Die Beigeladene trÃ¤gt vor, dass die Ablehnung des Leistungsanspruchs durch den
Beklagten und die Klagabweisung durch das Sozialgericht letztlich nur auf
Vermutungen beruhten, die durch nichts belegt seien. Bei korrekter Betrachtung
der Gesamtsituation lasse sich die HilfebedÃ¼rftigkeit des KlÃ¤gers dagegen nicht
ernsthaft bestreiten. Dabei stehe insbesondere fest, dass zum Unfallzeitpunkt kein
Krankenversicherungsschutz bestanden habe und dieser erst mit Wirkung vom 18.
November 2013 hergestellt worden sei. Warum dies so sei, lasse sich nicht
letztverbindlich klÃ¤ren, sei aber auch unerheblich. Auch auf die vermeintliche
Unterhaltsverpflichtung der Mutter kÃ¶nne der Beklagte seine ablehnende Haltung
nicht stÃ¼tzen, denn nach l Recht habe eine solche Verpflichtung nicht mehr
bestanden. Die Kenntnis von diesem Umstand hÃ¤tte sich das Sozialgericht ggf.
selbst verschaffen mÃ¼ssen.

Der KlÃ¤ger und die Beigeladene beantragen jeweils,

das Urteil des Sozialgerichts Itzehoe vom 21. MÃ¤rz 2018 und den Bescheid der
Stadt E vom 16. April 2014 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 11.
September 2014 aufzuheben und den Beklagten zu verurteilen, dem KlÃ¤ger
Leistungen in HÃ¶he von 101.128,44 EUR wegen der Kosten seiner
Krankenhausbehandlung in der A Klinik A zu bewilligen und diesen Betrag an die
Beigeladene auszuzahlen.

Â 

Der Beklagte beantragt,

Â Â Â Â Â Â Â Â Â  die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Er verteidigt das angefochtene Urteil.

Der KlÃ¤ger hat im Berufungsverfahren weitere Unterlagen zum Nachweis seiner
HilfebedÃ¼rftigkeit und zu den Einkommens- und VermÃ¶gensverhÃ¤ltnissen
seiner Mutter vorgelegt. Wegen der Einzelheiten wird auf Bl. 127 ff. der
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Gerichtsakte â�� in der Ã¼bersetzten Fassung auf Bl. 152 ff. der Gerichtsakte â��
Bezug genommen. Er ist in der mÃ¼ndlichen Verhandlung vor dem Senat am 15.
Juni 2022 befragt worden. Wegen seiner Aussagen im Einzelnen wird auf die
Sitzungsniederschrift (Bl.Â 227 ff. der Gerichtsakte) Bezug genommen.

Dem Senat haben die Leistungsakten des Beklagten vorgelegen. Auf diese Akte und
auf die Gerichtsakten wird wegen des der Entscheidung zugrundeliegenden
Sachverhalts ergÃ¤nzend Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

WÃ¤hrend die Berufung des KlÃ¤gers zu einem groÃ�en Teil Erfolg hat, ist die
Berufung der Beigeladenen als unzulÃ¤ssig zu verwerfen.

Die Berufung des KlÃ¤gers ist zulÃ¤ssig. Sie ist form- und fristgerecht erhoben
worden (Â§ 151 Abs. 1 und 2 Sozialgerichtsgesetz [SGG]). Die Berufung ist
zulassungsfrei statthaft, weil der Wert des Beschwerdegegenstands mit 101.128,44
EUR die Grenze von 750,00 EUR deutlich Ã¼berschreitet (Â§ 144 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
SGG). 

DemgegenÃ¼ber ist die ebenfalls form- und fristgerecht erhobene Berufung der
Beigeladenen als unzulÃ¤ssig zu verwerfen, weil sie â�� die Beigeladene â�� durch
das klagabweisende Urteil nicht beschwert ist. Von der erforderlichen materiellen
Beschwer eines Beigeladenen ist nur auszugehen, wenn dieser aufgrund der
Bindungswirkung des angefochtenen Urteils (Â§ 141 SGG) unmittelbar in seinen
subjektiven Rechten beeintrÃ¤chtigt sein kann (Keller in: Meyer-
Ladewig/Keller/LeitheÂrer/Schmidt, SGG, 13. Aufl. 2020, Vor Â§ 143 Rn. 8). Das
Bundessozialgericht (BSG) hat jedoch bereits entschieden, dass im Rahmen des
sozialhilferechtlichen DreiecksverhÃ¤ltnisses durch die Ablehnung hÃ¶herer
Leistungen gegenÃ¼ber dem um Sozialhilfe nachsuchenden KlÃ¤ger regelmÃ¤Ã�ig
keine eigenen subjektiven Rechte der (auch notwendig) beigeladenen
Leistungserbringer verletzt werden (BSG, Urteil vom 6. Dezember 2018 â�� B 8 SO
9/18 R â�� BSGE 127, 92 = SozR 4-3500 Â§ 75 Nr 13, juris Rn. 52 ff.). Hintergrund
ist, dass der Leistungserbringer Zahlung vom SozialhilfetrÃ¤ger ausschlieÃ�lich
aufgrund des von diesem im Rahmen der Leistungsbewilligung gegenÃ¼ber dem
HilfebedÃ¼rftigen verfÃ¼gten Schuldbeitritts verlangen kann. Deshalb hat der
Leistungserbringer vor der Bewilligung weder eine eigene Rechtsposition gegen den
SozialhilfetrÃ¤ger noch kann er nach ErklÃ¤rung des Schuldbeitritts aus eigenem
Recht vom SozialhilfetrÃ¤ger mehr als das von diesem dem HilfeempfÃ¤nger
Bewilligte verlangen. Dieser Rechtsauffassung schlieÃ�t sich der erkennende Senat
an.

Zwar hat das BSG in der genannten Entscheidung â�� nicht tragend â�� auf
Konstellationen hingewiesen, in denen eine anderweitige Beurteilung mÃ¶glich sei.
Neben den hier nicht einschlÃ¤gigen Â§Â§ 19 Abs. 6, 25 SGB XII hat es u.a. auf Â§
52 Abs. 3 SGB XII Bezug genommen (BSG, a.a.O., Rn. 54). Nach Â§ 52 Abs. 3 Satz 1
SGBÂ XII sind bei Erbringung von Leistungen nach den Â§Â§ 47 bis 51 SGB XII die
fÃ¼r die gesetzlichen Krankenkassen nach dem Vierten Kapitel des FÃ¼nften
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Buches (Beziehungen der Krankenkassen zu den Leistungserbringern) geltenden
Regelungen mit Ausnahme des Dritten Titels des Zweiten Abschnitts
(VertragsÃ¤rztliche VertrÃ¤ge auf Bundes- und Landesebene) anzuwenden. Welche
Folgerungen das BSG daraus fÃ¼r das sozialhilferechtliche DreiecksverhÃ¤ltnis
(mÃ¶glicherweise) ziehen will, hat es in der besagten Entscheidung allerdings nicht
konkretisiert.

Im krankenversicherungsrechtlichen DreiecksverhÃ¤ltnis entsteht der
VergÃ¼tungsanspruch des Krankenhauses gegen die Krankenkasse und damit
korrespondierend die Zahlungsverpflichtung der Krankenkasse â�� unabhÃ¤ngig
von einer Kostenzusage â�� unmittelbar mit der Inanspruchnahme der Leistung
durch den Versicherten kraft Gesetzes, wenn die Versorgung in einem zugelassenen
Krankenhaus erfolgt und i.S. von Â§Â 39 Abs. 1 Satz 2 Sozialgesetzbuch FÃ¼nftes
Buch (SGBÂ V) erforderlich und wirtschaftlich ist (st. Rspr, vgl nur BSG, Urteil vom
19.Â MÃ¤rz 2020 â�� B 1 KR 20/19 R â�� BSGE 130, 73 = SozR 4-2500 Â§ 12 Nr 18,
juris Rn. 11 m.w.N.). Dieses System kann jedoch nicht ohne Weiteres unverÃ¤ndert
auf den Bereich der Sozialhilfe Ã¼bertragen werden, auch wenn Â§Â 109 SGB V
Ã¼ber Â§ 52 Abs. 3 Satz 1 SGB XII â��bei der Leistungserbringungâ�� anzuwenden
ist. Denn anderenfalls bestÃ¼nde (ausschlieÃ�lich) ein unmittelbarer Anspruch des
Krankenhauses gegen den SozialhilfetrÃ¤ger. Einen solchen eigenen Anspruch
wiederum erkennt auch das BSG aber explizit nur im NothelferverhÃ¤ltnis (Â§ 25
SGB XII) an. Anders als im Krankenversicherungsrecht bedarf es beim
sozialhilferechtlichen Anspruch stets noch der PrÃ¼fung der wirtschaftlichen
Voraussetzungen des Anspruchs (HilfebedÃ¼rftigkeit) durch den SozialhilfetrÃ¤ger.
Folgerichtig bedarf es nach Ã�berzeugung des erkennenden Senats â�� anders als
im Krankenversicherungsrecht â�� im Bereich der Hilfen zur Gesundheit sehr wohl
einer Kostenzusage, wobei sich dann die Frage stellt, ob der Leistungserbringer
einen eigenen Anspruch auf die Kostenzusage (gegenÃ¼ber der
leistungsberechtigten Person) hat bzw. ob diese Entscheidung zumindest seinen
Rechtskreis unmittelbar berÃ¼hrt â�� in diesem Falle lÃ¤ge eine Beschwer der
Beigeladenen vor â�� oder nur einen Anspruch aus der Kostenzusage, wie
allgemein im sozialhilferechtlichen LeistungserbringungsverhÃ¤ltnis Ã¼blich. Im
letzteren Fall wÃ¼rde es an einer eigenen Beschwer der Beigeladenen fehlen. 

Der Senat vermag nicht zu erkennen, wodurch sich das klassische
sozialhilferechtliche DreiecksverhÃ¤ltnis mit der Konstellation des Schuldbeitritts,
das ausdrÃ¼cklich fÃ¼r die Â§Â§ 75 ff. SGB XII in der bis zum 31. Dezember 2019
geltenden Fassung (a.F.) entwickelt worden war (vgl. BSG, Urteil vom 28. Oktober
2008 â�� B 8 SO 22/07 R â�� BSGE 102,1 = SozR 4-1500 Â§ 75 Nr 9, juris Rn. 15
ff.), im Hinblick auf die verfahrensrechtliche Stellung des Leistungserbringers im
Bereich der Â§Â§Â 47 ff. SGB XII von dem zwar durch Â§ 52 Abs. 3 SGB XII in Bezug
genommenen aber doch notwendig zu modifizierenden
krankenversicherungsrechtlichen DreiecksverhÃ¤ltnis unterscheidet. Die obiter
dictum ergangenen AusfÃ¼hrungen des BSG geben keinen hinreichenden
Aufschluss, wie eine Verletzung des Rechtskreises des Leistungserbringers
begrÃ¼ndet werden sollte, ohne dass dieser â�� wie im Krankenversicherungsrecht
â�� selbst Inhaber des Anspruchs wÃ¼rde. Die Bezugnahme in Â§Â 52 Abs. 3 Satz 1
SGB XII auf die hier relevanten Â§Â§ 107-114 SGB V bewirkt im Wesentlichen, dass
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die Behandlung von nach Â§Â§ 19 Abs. 3, 48 Satz 1 SGB XII leistungsberechtigten
Personen in einem zugelassenen Krankenhaus (Â§Â 108 SGBÂ V) zu den fÃ¼r
gesetzlich krankenversicherte Personen geltenden Bedingungen (vgl. insbesondere 
Â§Â§ 109 Abs. 4 Satz 3, 112 Abs. 2 Satz 1 SGBÂ V) zu erfolgen hat. Die Verweisung
mag ferner so auszulegen sein, dass bei bestehender Kostenzusage der Streit
Ã¼ber den Inhalt des daraus folgenden Anspruchs (z.B. Ã¼ber die richtige
Fallpauschale oder Ã¼ber die Notwendigkeit der Dauer der
Krankenhausbehandlung) gewissermaÃ�en als Anspruch aus der Kostenzusage im
VerhÃ¤ltnis zwischen dem Leistungserbringer und dem Krankenhaus geklÃ¤rt
werden kann. Diese Situation ist hier jedoch nicht gegeben. Eigene materielle
Rechtspositionen des Leistungserbringers gegenÃ¼ber dem SozialhilfetrÃ¤ger, die
bereits vor Erteilung einer Kostenzusage entstehen und durch die Ablehnung der
Kostenzusage verletzt werden kÃ¶nnten, vermag der Senat indes in
Ã�bereinstimmung mit der frÃ¼heren hÃ¶chstrichterlichen Rechtsprechung zum
Bundessozialhilfegesetz (BVerwG, Beschluss vom 2. Februar 1998 â�� 5 B 99/97
â�� Buchholz 436.0 Â§ 37 BSHG Nr 9, juris Rn. 3 f.) nicht zu erkennen.

Die Berufung des KlÃ¤gers ist im tenorierten Umfang begrÃ¼ndet; im Ã�brigen ist
sie als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ckzuweisen. Zu Unrecht hat das Sozialgericht die
zulÃ¤ssige kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklage (Â§Â 54 Abs. 1 Satz 1, Abs.
4 SGG) vollumfÃ¤nglich als unbegrÃ¼ndet abgewiesen. Der KlÃ¤ger hat gegen den
Beklagten im tenorierten Umfang Anspruch auf Ã�bernahme der ihm von der
Beigeladenen in Rechnung gestellten Krankenhausbehandlungskosten.

Anspruchsgrundlagen fÃ¼r den Anspruch des KlÃ¤gers auf Ã�bernahme der
Krankenhausbehandlungskosten sind Â§Â§ 19 Abs. 3, 48 Satz 1 SGB XII i.V.m. Â§ 39
Abs.Â 1 Satz 2 SGB V. Danach werden Hilfen zur Gesundheit nach dem FÃ¼nften
Kapitel des SGB XII geleistet, soweit den Leistungsberechtigten, ihren nicht
getrenntlebenden Ehegatten oder Lebenspartnern und, wenn sie minderjÃ¤hrig und
unverheiratet sind, auch ihren Eltern oder einem Elternteil die Aufbringung der
Mittel aus dem Einkommen und VermÃ¶gen nach den Vorschriften des Elften
Kapitels nicht zumutbar ist (Â§ 19 Abs. 3 SGB XII). Im Rahmen der Leistungen zur
Gesundheit werden, insbesondere um eine Krankheit zu heilen, Leistungen zur
Krankenbehandlung entsprechend dem Dritten Kapitel des FÃ¼nften Abschnitt,
Ersten Titel des SGB V erbracht (Â§ 48 Satz 1 SGB XII). Anspruch besteht danach
u.a. auf vollstationÃ¤re oder stationsÃ¤quivalente Behandlung durch ein nach Â§
108 SGB V zugelassenes Krankenhaus, wenn die Aufnahme oder die Behandlung im
hÃ¤uslichen Umfeld nach PrÃ¼fung durch das Krankenhaus erforderlich ist, weil das
Behandlungsziel nicht durch teilstationÃ¤re, vor- und nachstationÃ¤re oder
ambulante Behandlung einschlieÃ�lich hÃ¤uslicher Krankenpflege erreicht werden
kann (Â§ 39 Abs.Â 1 Satz 2 SGB V). 

Diese Voraussetzungen eines Leistungsanspruchs gegen den Beklagten, dessen
richtige Bezeichnung â��Kreis Pinneberg â�� Die LandrÃ¤tinâ�� lautet (vgl.
Senatsurteil vom 24. September 2020 â�� L 9 SO 72/17 â�� juris Rn. 29 und dessen
ZustÃ¤ndigkeit und Passivlegitimation sich aus Â§ 98 Abs. 2 Satz 3 i.V.m. Abs. 1
Satz 1 und 2 SGBÂ XII ergibt, sind hier zur Ã�berzeugung des erkennenden Senats
erfÃ¼llt und fÃ¼hren im Wesentlichen zum Erfolg der Klage. Der KlÃ¤ger erfÃ¼llt
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die allgemeinen Leistungsvoraussetzungen; er war insbesondere nicht als
AuslÃ¤nder von Leistungen der Hilfe zur Gesundheit ausgeschlossen. Die Tragung
der Kosten der notwendigen Krankenhausbehandlung war ihm aus dem im
Bedarfszeitraum zu berÃ¼cksichtigenden Einkommen und VermÃ¶gen nicht
zuzumuten. Dem Umfang nach ist der auf Ã�bernahme der
Krankenhausbehandlungskosten im Wege des Schuldbeitritts gerichtete
Sachleistungsanspruch des KlÃ¤gers allerdings auf den Teil der Kosten beschrÃ¤nkt,
die nach Einsetzen der Sozialhilfe entstanden sind.

Die allgemeinen Leistungsvoraussetzungen liegen vor. Dem Anspruch des KlÃ¤gers
steht insbesondere ein mÃ¶glicher Leistungsausschluss wegen seiner
auslÃ¤ndischen (hier: litauischen) StaatsbÃ¼rgerschaft nicht entgegen. Nach Â§ 23
Abs. 1 Satz 1 SGB XII in der bis zum 28. Dezember 2016 geltenden Fassung (a.F.) ist
AuslÃ¤ndern, die sich im Inland tatsÃ¤chlich aufhalten, u.a. Hilfe bei Krankheit nach
diesem Buch zu leisten. AuslÃ¤nder, die eingereist sind, um Sozialhilfe zu erlangen,
oder deren Aufenthaltsrecht sich allein aus dem Zweck der Arbeitssuche ergibt,
sowie ihre FamilienangehÃ¶rigen haben keinen Anspruch auf Sozialhilfe. Sind sie
zum Zweck einer Behandlung oder Linderung einer Krankheit eingereist, soll Hilfe
bei Krankheit insoweit nur zur Behebung eines akut lebensbedrohlichen Zustandes
oder fÃ¼r eine unaufschiebbare und unabweisbar gebotene Behandlung einer
schweren oder ansteckenden Erkrankung geleistet werden (Â§Â 23 Abs. 3 SGB XII
a.F.).

Der KlÃ¤ger ist nicht i.S. des Â§ 23 Abs. 3 Satz 1 Alt. 1 SGB XII a.F. eingereist, um
Sozialhilfe oder Krankenhausbehandlung zu erhalten. Er ist auf der Durchreise
verunfallt. Er hat in der mÃ¼ndlichen Verhandlung nochmals glaubhaft geschildert,
dass er sich auf der Durchreise nach D befand, um sich nach erfolgloser Arbeitsuche
in den N dort um eine BeschÃ¤ftigung zu bemÃ¼hen. Der Senat ist davon
Ã¼berzeugt, dass er sich, wie in der mÃ¼ndlichen Verhandlung glaubhaft
geschildert, lediglich einen Tag in Deutschland aufgehalten hatte, bevor er in E
verunfallte. Auch dem Leistungsausschluss des Â§ 23 Abs. 3 Satz 1 Alt. 2 SGB XII
a.F. unterfÃ¤llt er nicht, da er auf der Durchreise war und sich unstreitig kÃ¼rzer als
drei Monate in Deutschland aufhielt, so dass fÃ¼r den Aufenthalt der Besitz eines
gÃ¼ltigen Personalausweises oder Reisepasses ausreichend war (Â§ 2 Abs. 5 Satz 1
FreizÃ¼gigkeitsgesetz/EU ([FreizÃ¼gG/EU]). Â§ 2 Abs. 5 Satz 1 FreizÃ¼gG/EU
gewÃ¤hrt ein eigenstÃ¤ndiges, voraussetzungsloses, insbesondere von den
Voraussetzungen des Â§ 4 FreizÃ¼gG/EU unabhÃ¤ngiges materielles
Aufenthaltsrecht, das lediglich systematisch unzutreffend nicht in Â§ 2 Abs. 2
FreizÃ¼gG/EU verortet worden ist (allg. Auffassung, vgl. VG Karlsruhe, Urteil vom
27. MÃ¤rz 2008 â�� 5 K 1015/06 â�� juris Rn. 18; Dienelt in: Bergmann/Dienelt,
AuslÃ¤nderrecht, 13.Â Aufl. 2020, Â§ 2 FreizÃ¼gG/EU Rn. 157; Tewocht in:
Kluth/Heusch, BeckOK-AuslÃ¤nderrecht, Â§ 2 FreizÃ¼gG/EU Rn. 60; vgl. Ziff. 2.5.1
AV zu Â§ 2 FreizÃ¼gG/EU: â��von materiellen Voraussetzungen unabhÃ¤ngiges
Aufenthaltsrechtâ��; â��voraussetzungsloses Aufenthaltsrechtâ��).

Selbst wenn sich der KlÃ¤ger ohne materielles Aufenthaltsrecht in der
Bundesrepublik Deutschland aufgehalten haben und deshalb dem
Leistungsausschluss des Â§ 23 Abs. 3 Satz 1 Alt. 2 SGB XII a.F. unterfallen sollte
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(Erst-recht-Schluss, vgl. BSG, Urteil vom 3. Dezember 2015 â�� B 4 AS 44/15 R â�� 
BSGE 120, 149 = SozR 4-4200 Â§ 7 Nr 43, juris Rn. 19), wÃ¤ren hier allerdings nach
hÃ¶chstrichterlicher Rechtsprechung zumindest Ermessensleistungen (Â§ 23 Abs. 1
Satz 3 SGB XII a.F.) zu gewÃ¤hren, wobei angesichts der offensichtlichen
Notfallbehandlung von einer Ermessensreduzierung auf Null auszugehen wÃ¤re
(vgl. dazu BSG, a.a.O., Rn. 51 ff. sowie BSG, Urteil vom 18. November 2014 â�� B 8
SO 9/13 R â�� BSGE 117, 261 = SozR 4-3500 Â§Â 25 Nr 5, juris Rn. 26 ff.).

Die Voraussetzungen des Â§ 48 Satz 1 SGB XII i.V.m. Â§ 39 Abs. 1 Satz 2 SGB XII
liegen insoweit vor, als die vollstationÃ¤re Behandlung des KlÃ¤gers im Klinikum
der Beigeladenen â�� einem in den Krankenhausplan der Stadt H aufgenommenen
und an der Not- und Unfallversorgung teilnehmenden Krankenhaus â�� notwendig
war. Der KlÃ¤ger erlitt bei dem Unfall, bei dem er von einem GÃ¼terzug erfasst und
mitgeschleift worden war, ein Polytrauma (ICD-10-Code T07) mit u.a. einer offenen
Beckenfraktur (ICD-10-Code S32.83), einem Schien- und Wadenbeinbruch
(ICD-10-Code S82.21R) und einem Weichteilschaden II. Grades bei offener Fraktur
des Unterschenkels (ICD-10-Code S81.88), einer Fraktur des Ulna- und
Radiusschaftes (ICD-10-Code S52.4), eine Rippenserienfraktur mit Beteiligung der
ersten Rippe (ICD-10-Code S22.41), einen SchlÃ¼sselbein- und Schulterblattbruch
(ICD-10-Codes S42.01 und S42.10), eine Leberprellung (ICD-10-Code S36.11) und
einen traumatischen Pneumothorax (S27.0). Angesichts dieser multiplen
schwerwiegenden knÃ¶chernen Verletzungen und Verletzungen der inneren Organe
steht auÃ�er Zweifel und bedarf nicht der weiteren AufklÃ¤rung durch
SachverstÃ¤ndigenbeweis, dass der KlÃ¤ger der medizinischen Versorgung mit den
besonderen Mitteln des Krankenhauses bedurfte und eine ambulante Ã¤rztliche
Versorgung nicht ausreichte. Dies ist zwischen den Beteiligten auch unstreitig.

Die von der Hilfe zur Gesundheit im vorliegenden Fall umfasste stationÃ¤re
Krankenhausbehandlung hat der KlÃ¤ger weder von anderen erhalten, noch konnte
er sich diese bereits dem Grunde nach aus dem zu berÃ¼cksichtigenden
Einkommen und VermÃ¶gen selbst beschaffen.

Der KlÃ¤ger verfÃ¼gte zunÃ¤chst im streitigen Zeitraum der Behandlung in der
Asklepios Klinik A der Beigeladenen zwischen dem 4. September und dem
14.Â November 2013 nicht Ã¼ber einen Krankenversicherungsschutz, der die
Kosten fÃ¼r seine Behandlung in Deutschland abdeckte. Ein solcher
Krankenversicherungsschutz bestand unstreitig erst ab dem 18. November 2013,
nachdem die Mutter des KlÃ¤gers bei der l Krankenversicherung die seinerzeit noch
erforderliche zusÃ¤tzliche Auslandsversicherung abgeschlossen hatte. Der KlÃ¤ger
hat glaubhaft bekundet, dass vor der Reise in die N vom Abschluss einer solchen
Versicherung aus Geldmangel Abstand genommen worden war. Deshalb kann
dahinstehen, ob der SozialhilfetrÃ¤ger eine dem Grunde nach leistungsberechtigte
Person Ã¼berhaupt auf eine vorrangige Krankenversicherung verweisen kann,
wenn â�� wie im vorliegenden Falle â�� eine solche tatsÃ¤chlich nicht eingetreten
ist und die Leistung damit nicht i.S. des Â§ 2 Abs. 1 SGB XII tatsÃ¤chlich erbracht
hat, oder ob der SozialhilfetrÃ¤ger in diesem Fall auf die Instrumentarien der Â§Â§
93 Abs. 1, 95 SGB XII zu verweisen wÃ¤re.
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Der unverheiratete volljÃ¤hrige KlÃ¤ger verfÃ¼gte im Bedarfszeitraum seit
September 2013 Ã¼ber kein eigenes Einkommen, mit dem er den Bedarf hÃ¤tte
decken kÃ¶nnen, so dass es auf die Berechnung der Einkommensgrenze (Â§ 85 Abs.
1 SGB XII) im Einzelnen ebenso wenig ankommt wie auf die Frage, ob ihm die
Aufbringung der Mittel aus einem unterhalb der Einkommensgrenze liegenden
Einkommen abverlangt werden kÃ¶nnte (Â§ 88 Abs. 1 Satz 2 SGB XII). Der KlÃ¤ger
hat glaubhaft geschildert, sich in den Wochen vor dem Unfall in den N erfolglos um
Arbeit bemÃ¼ht zu haben. Er war zuvor in L tageweise auf dem Bau beschÃ¤ftigt
und hatte unregelmÃ¤Ã�ig Einkommen erzielt. AnsprÃ¼che auf eine regelmÃ¤Ã�ig
gezahlte ArbeitslosenunterstÃ¼tzung hatte er daraus aber nicht erworben. Ein
Barunterhaltsanspruch dÃ¼rfte nicht bestanden haben, ist aber jedenfalls nicht
realisiert worden. Von seiner Mutter erhielt er nach glaubhaften Einlassungen in der
mÃ¼ndlichen Verhandlung keine regelmÃ¤Ã�igen Unterhaltszahlungen, sondern im
Wesentlichen UnterstÃ¼tzung durch Sachmittel (Kost und Logis) sowie kleinere
BetrÃ¤ge in Geld, wenn er bei ihr war. Im Bedarfszeitraum war dies nicht der Fall.

Auch Ã¼ber zu berÃ¼cksichtigendes VermÃ¶gen verfÃ¼gte der KlÃ¤ger im
Bedarfszeitraum nicht. Der KlÃ¤ger hat in der mÃ¼ndlichen Verhandlung befragt zu
seinen BesitzverhÃ¤ltnissen ausgesagt, dass er seinerzeit Ã¼ber ein Handy und
einen gebrauchten Computer verfÃ¼gt habe, die er jeweils geschenkt bekommen
habe. Ã�ber weitere grÃ¶Ã�ere VermÃ¶gensverwerte habe er nicht verfÃ¼gt. Dies
ist angesichts der bescheidenen LebensumstÃ¤nde des KlÃ¤gers und seiner Mutter
in L und angesichts der vom KlÃ¤ger geschilderten Verdienste aus seiner Arbeit als
TagelÃ¶hner uneingeschrÃ¤nkt glaubhaft. Aus seinem Einkommen war der Aufbau
eines relevanten VermÃ¶gens nicht mÃ¶glich. Die vorhandenen
VermÃ¶gensverwerte unterschreiten jedoch â�� wenn man sie nicht als nach Â§ 90
Abs. 2 Nr. 4 und Nr. 5 SGBÂ XII geschont ansehen wollte â�� zumindest den Wert
des kleinen Barbetrags nach Â§Â 90 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. Â§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
Buchst. b) Verordnung zur DurchfÃ¼hrung des Â§ 90 Abs. 2 Nr. 9 des ZwÃ¶lften
Buches Sozialgesetzbuch in der bis zum 31. MÃ¤rz 2017 geltenden Fassung (a.F.)
von damals 2.600,00 EUR erheblich.

Der HÃ¶he nach kann der KlÃ¤ger von der Beklagten allerdings nur die Ã�bernahme
von Kosten in HÃ¶he von 92.701,07 EUR verlangen, weil ein Sozialhilfeanspruch nur
fÃ¼r die Krankenhausbehandlung des KlÃ¤gers im Klinikum der Beigeladenen fÃ¼r
den Zeitraum zwischen dem 10. September 2013 und dem 14. November 2013
besteht. 

Die Behandlungskosten, die die Beigeladene dem KlÃ¤ger in HÃ¶he von 101.128,44
EUR in Rechnung gestellt hat, sind zwischen den Beteiligten unstreitig und unter
Beachtung der hÃ¶chstrichterlichen MaÃ�stÃ¤be zur Ã�berprÃ¼fung von DRG-
Fallpauschalen (vgl. dazu BSG, Urteil vom 8. November 2011 â�� B 1 KR 8/11 R â�� 
BSGE 109, 236 = SozR 4-5560 Â§ 17b Nr 2, juris Rn. 17 ff., 22) der
Bedarfsbemessung zugrunde zu legen. Die Beigeladene hat diesen Betrag fÃ¼r die
Behandlung des KlÃ¤gers zwischen dem 4. September 2013 und dem 13. November
2013 in der A Klinik A im Wesentlichen auf Grundlage einer Fallpauschale nach der
DRG W36Z (Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 784/828 Aufwandspunkte
bei Polytrauma oder Polytrauma mit Beatmung oder Kraniotomie mit
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endovaskulÃ¤rer Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta) abgerechnet, die
nach dem Fallpauschalenkatalog 2013 ein Kostengewicht von 16,662 aufweist. Den
Langliegerzuschlag hat die Beigeladene zutreffend mit dem Kostengewicht von
0,457 bemessen (vgl. Fallpauschalenkatalog 2013 S. 69/175). Diagnosen und
Prozeduren, die die Fallpauschale W36Z ansteuern, sind angegeben und von den
Beteiligten nicht in Zweifel gezogen worden. Die Rechnung ist schlÃ¼ssig.
Rechnerische Fehler sind nicht ersichtlich.

Ein Sozialhilfeanspruch besteht allerdings nicht fÃ¼r den gesamten Zeitraum der
Unterbringung des KlÃ¤gers im Klinikum der Beigeladenen, sondern nur fÃ¼r den
Zeitraum ab 10. September 2013. Nach Â§Â 18 Abs. 1 SGB XII setzt die Sozialhilfe
(erst) ein, sobald dem TrÃ¤ger der Sozialhilfe bekannt wird, dass die
Voraussetzungen fÃ¼r die Leistung vorliegen. FÃ¼r den Zeitraum der Behandlung
vor der Kenntniserlangung kÃ¤me hingegen nur ein originÃ¤rer Leistungsanspruch
der Beigeladenen als Nothelferin nach Â§ 25 SGB XII in Betracht; ein
entsprechendes Verfahren ist vor dem Sozialgericht Hamburg anhÃ¤ngig und ruht
dort. 

Als Tag der Kenntniserlangung ist der 10. September 2013 anzusehen, an dem sich
die Beigeladene an die Stad H wandte und diese Ã¼ber den Hilfefall informierte (Â§
18 Abs. 2 Satz 2 SGB XII). Die Aufteilung der Krankenbehandlungskosten bei DRG-
Fallpauschalen zwischen dem Nothelferanspruch einerseits und dem originÃ¤ren
Sozialhilfeanspruch andererseits erfolgt nach hÃ¶chstrichterlicher Rechtsprechung
jeweils in AbhÃ¤ngigkeit von der tatsÃ¤chlich fÃ¼r die Fallpauschale in Anspruch
genommenen Zahl der Krankenhaustage â�� pro rata temporis â�� (BSG, Urteil
vom 23. August 2013 â�� B 8 SO 19/12 R â�� BSGE 114, 161 = SozR 4-5910 Â§ 121
Nr 1, juris Rn. 29). Der Tag, an dem der SozialhilfetrÃ¤ger Kenntnis erlangt, ist
dabei nach Ã�berzeugung des erkennenden Senats vor dem Hintergrund, dass der
Tag fÃ¼r die Berechnung eines Sozialhilfeanspruchs die kleinste zeitliche GrÃ¶Ã�e
darstellt, vollstÃ¤ndig dem originÃ¤ren Sozialhilfeanspruch zuzurechnen. Der Senat
geht insoweit von einem Einvernehmen mit der hÃ¶chstrichterlichen
Rechtsprechung des BSG aus, dass diese Frage allerdings noch nicht dezidiert im
Sinne eines abstrakten Rechtssatzes, sondern allenfalls implizit entschieden hat
(vgl. BSG, Beschluss vom 1. MÃ¤rz 2018 â�� B 8 SO 63/17 B â�� juris Rn. 8 im
Nachgang zu LSG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 22. Juni 2017 â�� L 9 SO 137/15
â�� juris Rn. 44; vgl. auch BSG, Urteil vom 18. November 2014 â�� B 8 SO 9/13 R
â�� BSGE 117, 261 = SozR 4-3500 Â§ 25 Nr 5, juris Rn. 15 f.).

Weil der Sozialhilfeanspruch damit nur den Zeitraum 10. September bis 14.
November 2013 umfasst, wÃ¤hrend die Zeit vom 4. bis 9. September 2013 insoweit
ausscheidet, ist die gesamte Rechnung des Krankenhauses taganteilig auf die
jeweiligen ZeitrÃ¤ume zu verteilen. Dabei ist hÃ¶chstrichterlich bisher ungeklÃ¤rt,
ob die Regelung des Â§ 1 Abs. 7 Satz 2 Fallpauschalenvereinbarung (FPV) auch fÃ¼r
diese sozialhilferechtliche Aufteilung anzuwenden ist. Nach Â§ 1 Abs. 7 Satz 2 FPV
ist maÃ�geblich fÃ¼r die Ermittlung der Verweildauer die Zahl der Belegungstage.
Belegungstage sind nach Â§ 1 Abs. 7 Satz 2 FPV der Aufnahmetag sowie jeder
weitere Tag des Krankenhausaufenthalts ohne den Verlegungs- oder Entlassungstag
aus dem Krankenhaus; wird ein Patient oder eine Patientin am gleichen Tag
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aufgenommen und verlegt oder entlassen, gilt dieser Tag als Aufnahmetag. In der
obergerichtlichen Rechtsprechung wird die Anwendung der Regelung des Â§ 1 Abs.
7 FPV auch im sozialhilferechtlichen Kontext wohl Ã¼berwiegend befÃ¼rwortet mit
der Folge, dass bei der Aufteilung der tatsÃ¤chlichen Belegtage auf Nothelfer- und
originÃ¤ren Sozialhilfeanspruch der Entlassungstag nicht mitgezÃ¤hlt wird (LSG
Nordrhein-Westfalen, Urteile vom 22. Juni 2017 â�� L 9 SO 137/15 â�� juris Rn. 52
und vom 25. November 2020 â�� L 12 SO 9/18 â�� juris Rn. 52; LSG Hamburg,
Urteile vom 28. April 2022 â�� L 4 SO 30/21 â�� juris Rn. 50 und â�� L 4 SO 18/21
â�� juris Rn.Â 37). 

Der Senat indes vermag sich dieser Sichtweise nicht anzuschlieÃ�en. Â§ 1 Abs. 7
Satz 2 FPV hat allein krankenhausvergÃ¼tungsrechtliche Bedeutung fÃ¼r die
Festsetzung von Ab- bzw. ZuschlÃ¤gen bei Unterschreitung der unteren oder bei
Ã�berschreitung der oberen Grenzverweildauer. Die Ã�bertragung dieser Regelung
ins SGB XII wÃ¼rde hingegen ganz andere Folgen auslÃ¶sen, nÃ¤mlich bei rein
fiktiver VerkÃ¼rzung des Krankenhausaufenthalts die ErhÃ¶hung des
tagesbezogenen Anteils an der Gesamtfallpauschale. Dies wÃ¤re angesichts des im
sozialhilferechtlichen Kontext verfolgten Ziels, Nothelfer- und originÃ¤ren
Sozialhilfeanspruch rechtssicher gegeneinander abzugrenzen, sachwidrig und
wÃ¼rde auch dem im Sozialhilferecht geltenden FaktizitÃ¤tsprinzip zuwiderlaufen.
Der Senat legt daher seiner sozialhilferechtlichen Bewertung ungeachtet des Â§ 1
Abs. 7 FPV â�� der vorliegend bei der Berechnung des VergÃ¼tungsanspruchs des
Krankenhauses zutreffend zur Anwendung gekommen ist, weil der
Langliegerzuschlag fiktiv nur bis zum 13. November 2013 berechnet wurde â�� den
tatsÃ¤chlich bis zum 14. November 2013 wÃ¤hrenden Krankenhausaufenthalt
zugrunde.

Ausgehend von einem Gesamtzeitraum der Krankenhausbehandlung von 72 Tagen
(4. September bis 14. November 2013), von denen 66 Tage dem originÃ¤ren
Sozialhilfeanspruch zuzurechnen sind, errechnet sich ein sozialhilferechtlicher
Anspruch des KlÃ¤gers auf Ã�bernahme von Krankenhausbehandlungskosten von
101.128,44 EUR x 66/72 = 92.701,07 EUR.

Die Kostenentscheidung ergeht gemÃ¤Ã� Â§ 193 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4 SGG. Sie
orientiert sich am Ausgang des Verfahrens. 

Der Senat lÃ¤sst die Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs. 2 Nr. 1 SGG zu.
GrundsÃ¤tzliche Bedeutung misst er der Frage der Beschwer von beigeladenen
Leistungserbringern auÃ�erhalb des DreiecksverhÃ¤ltnisses nach Â§Â§ 75 ff. SGB
XII a.F. zu. Auch die Frage, ob bei der zeitanteiligen Aufteilung der Fallpauschale auf
den Nothelfer- und den originÃ¤ren Sozialhilfeanspruch die Regelung des Â§ 1 Abs.
7 Satz 2 Fallpauschalenvereinbarung anzuwenden ist oder nicht, wird in der
instanzgerichtlichen Rechtsprechung unterschiedlich beurteilt und hat Ã¼ber den
Einzelfall hinausgehende grundsÃ¤tzliche Bedeutung. SchlieÃ�lich ist die Frage, ob
der Tag der Kenntniserlangung des SozialhilfetrÃ¤gers vollstÃ¤ndig dem
Sozialhilfeanspruch zuzurechnen ist, vom BSG noch nicht explizit, sondern lediglich
implizit im Rahmen eines Beschlusses Ã¼ber die Nichtzulassung der Revision
entschieden worden.
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